
Der Bürgermeister

 
Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung
Frau Katrin Diez, Tel. 17-1113
 

 

RAT
(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

 
  

TOP: Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Verbot des Verkaufs 
sowie der Ab- und Weitergabe von Distickstoffmonoxid „Lachgas„ an Minderjährige im 
Stadtgebiet Lüdenscheid (Lachgasverkaufsverordnung)
Beschlussvorlage Nr. 134/2026
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
 Bau- und Verkehrsausschuss öffentlich 20.05.2026
 Hauptausschuss öffentlich 06.07.2026
 Rat der Stadt Lüdenscheid öffentlich 13.07.2026
   

 

Finanzielle Auswirkungen?  ja  nein   

 

 investiv  konsumtiv   

  

 einmalig lfd. jährlich  

Aufwendungen/Auszahlungen                

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)                

Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen                

Sonstige Erträge/Einzahlungen                

  

Bemerkung:      
 

 

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?   

 ja, veranschlagt bei folgendem Konto:  nein, Deckungsvorschlag:  

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig:      /     /     
Laufend:      /     /     

 

 gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
 freiwillige Aufgabe

   

Grundlage:      
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Beschlussvorschlag:
Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Verbot des Verkaufs sowie der Ab- und Weitergabe
von Distickstoffmonoxid "Lachgas" an Minderjährige im Stadtgebiet Lüdenscheid
(Lachgasverkaufsverordnung) wird aufgehoben.
 
 
Begründung:
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11.03.2025 wurde die Stadtverwaltung beauftragt eine
Rechtsnorm zum Verbot des Verkaufs sowie der Ab- und Weitergabe von Distickstoffmonoxid
"Lachgas" an Minderjährige zu erarbeiten und umzusetzen. Die Ordnungsbehördliche Verordnung
wurde am 10.07.2025 verkündet. 
 
Am 12.04.2026 ist eine Regelung auf Bundesebene in Kraft getreten. Aufgrund des sich hieraus
ergebenden Verbots nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) besteht kein weiterer
Regelungsbedarf auf kommunaler Ebene.
 
Die bislang bestehende kommunale Verordnung ist somit obsolet und kann aufgehoben werden.
 
 
 
 
Lüdenscheid, den 28.04.2026
 
 
In Vertretung:
 
gez. Kesseler
 
Fabian Kesseler
Erster Beigeordneter
 
 
 
 
Anlage/n:
Verordnung vom xx.xx.2026 über die Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Verbot des Verkaufs sowie der Ab- und Weitergabe von Distickstoffmonoxid „Lachgas“ an 
Minderjährige im Stadtgebiet Lüdenscheid (Lachgasverkaufsverordnung) vom 10.07.2025
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